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Die Baubeschreibung ist ein zentraler Bestandteil des Bauvertrags. In ihr wird der Bauprozess mit allen Details 
und Terminen festgelegt, sodass der Bauvorgang von Anfang bis Ende überwacht und kontrolliert werden kann. 
Auch für spätere Reklamationen ist eine umfassende und korrekte Baubeschreibung unverzichtbar. 
Unsere Checkliste zeigt die wichtigsten Bestandteile.

Kennzeichen der
Baubeschreibung

Die Baubeschreibung legt den Umfang der Leistung fest,
die der Bauträger dem Bauherrn zusagt.

Bauvertragsrecht §650a bis 650v

Detaillierte Beschreibung des Bauvorhabens

Bestandteil des Bauvertrags. Mindestanforderungen sind  
gesetzlich vorgeschrieben

Rechtsgrundlage

Gesetzlich festgelegte Mindestanforderungen für die Baubeschreibung 
sind im Verbraucherbauvertrag niedergelegt.

Allgemeine Angaben zu Bauvorhaben, Haustyp, Planer/Hersteller/
Vertragspartner, Bauweise, Ausbaustufe; sonstige Beschreibung

Art und Umfang der angebotenen Leistungen: Planung (Lageplan, 
Genehmigungsplan, Ausführungsplanung), Bauleitung, Arbeiten am 

Grundstück, Vorbereitungsarbeiten, Baustelleneinrichtung,
Versicherungsschutz während der Bauphase, sonstige Leistungen

Gebäudedaten und Pläne mit Raum- und Flächenangaben,
Ansichten, Grundrisse und Schnitte, sonstige Gebäudedaten

Angaben zu Energie-, Brandschutz- und Schallschutzstandard
sowie zur Bauphysik

Erdarbeiten, Fundament, Keller, Außen- und Innenwände,
Geschossdecken, Dach, Fenster und Türen, Treppen, Balkone,

Terrassen, sonstige Elemente

Fußböden, Malerarbeiten, Badeinrichtung, Küche,
sonstiger Innenausbau

Beschreibung der technischen Anlage für Wärme, Heizung,
Wasser, Lüftung, Sanitäranlage und -installation, Elektroanlage

und -installation, Informationsanlage

Inhalt

Rechtliche Einordnung

Inhalt der
Baubeschreibung

Aussehen des Hauses

Auszuführende
Arbeiten

Hausdaten

Beschreibung der
Baukonstruktionen,
beteiligte Gewerke

Innenausbau

Haus- und
Gebäudetechnik
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Sie brauchen mehr Infos? Jetzt beraten lassen unter www.schwaebisch-hall.de/berater

Inhalt der
Baubeschreibung Weitere Mindestanforderungen

Zum Beispiel KfW-Effizienzhaus, Plusenergiehaus

Rechtlich verbindliche Zeitangaben

Vereinbarung über Abnahmeunterlagen
und technische Nachweise

Qualitätsmerkmale für 
das fertige Haus

Termin Fertigstellung,
Dauer des Baus

Bauabnahme

Menge und Qualität der Baumaterialien, Preis oder
Preisobergrenzen, verwendete Produkte mit Herstellerangaben,

beteiligte Subunternehmer etc.

Detaillierte
Beschreibung

Augen auf!

Was nicht in der Baubeschreibung enthalten ist, kostet extra!

Ergänzungen schriftlich festhalten!

Für die Bauabnahme gelten strenge Fristen!

Keine schwammigen Begriffe – 
Aussagen so klar und eindeutig wie möglich

Baubeschreibung von unabhängiger Fachkraft prüfen lassen!

Es empfiehlt sich, den Bauvertrag mit der Baubeschreibung von einem Rechtsberater überprüfen zu lassen.  
So vermeiden private Bauherren Baurisiken und kostspielige Auseinandersetzungen mit dem Vertragspartner. 
Das ist auch für die Finanzierung wichtig: Schließlich müssen Sie die Abschlagszahlungen mit Ihrem Finan- 
zierungskonzept abstimmen. Die Heimatexperten beraten Sie gern, wie Sie Baufinanzierung und Baufortschritt 
optimal koordinieren!


